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Umsetzung der Bestimmungen über Einigung mit Mediation in den Zivil- und Strafprozessordnungen
Sehr geehrte Damen und Herren Regierungsräte
Das Parlament ist daran, die umfangreichste Reform des Verfahrensrechts des Bundes zu beschliessen, die es in der Eidgenossenschaft je gab. Sie bezieht sich auf das Zivil-, Straf-, Jugendstrafprozess- und Verwaltungsverfahrensrecht. In allen diesen Vorlagen hat der Gesetzgeber einen gewissen Raum für Einigung mit Mediation vorbehalten, am meisten in den Zivil- und Jugendstrafprozessordnungen.  Für die Kantone sind das erhebliche Herausforderungen. Beim Bemühen um wirtschaftliche und politisch akzeptable, um rasche, gute und günstige Lösungen können Einigung und Mediation helfen. Für  viele Kantone  handelt es sich dabei um „Neuland“. Dazu sind   Vorbereitungsarbeiten notwendig.  Für die Kantone bietet sich die Chance, in der Botschaft zu den kantonalen Einführungsgesetzen ein klares Signal zur Förderung der Einigung mit Mediation zu setzen.
Damit die Kantone  eine einheitliche Ansprechstelle für Fragen im Zusammenhang mit Mediation haben, haben  die unterzeichnenden Verbände  eine Koordinationsgruppe unter Leitung von Alt-Ständerat Thomas Pfisterer und dem Geschäftsführer des Dachverbandes  Martin Zwahlen gebildet, die den Bundes- und Kantonsbehörden als Ansprechstelle zur Verfügung steht.
Diese Organisationen vertreten über 800 qualifizierte MediatorInnen. An diese können die Schlichtungsstellen und Gerichte Parteien verweisen, wenn sie den Eindruck haben, dass in einem konkreten Fall Mediation besser wäre, als ein Gerichtsverfahren. Die entsprechenden Listen sind nach Kantonen und Fachgebieten geordnet im Internet abrufbar. Selbstverständlich steht es den Behörden  frei, auch MediatorInnen zu empfehlen, welche nicht einem dieser Verbände angehören. Wichtig ist aus unserer Sicht jedoch, dass die empfohlenen Mediationspersonen mit diesem Verfahren vertraut sind. Zur Qualitätssicherung  der Mediation verfügen unsere Organisationen über Ausbildungsstandards und Berufsregeln. Wir sind bestrebt, diese bis zum Inkrafttreten der Prozessordnungen zu vereinheitlichen. Es ist deshalb aus unserer Sicht nicht notwendig, dass die Kantone in diesem Bereich tätig werden. Möglich ist hingegen, dass sie regeln, ob und unter welchen Voraussetzungen ein Recht auf unentgeltliche Mediation erteilt wird. 

Gerne unterstützen wir die Kantone in folgenden Bereichen:

· Verfassen der für die Einführung und Umsetzung der Mediation allenfalls notwendigen Grundlagen (wie z.B. Gesetzesentwürfe, Botschaften usw.).

· Entwerfen von Formularen, damit der Übergang zwischen Schlichtungsbehörde und Mediation für die Parteien und  Schlichtungsbehörden einfach und klar erfolgen kann

· Durchführung von Veranstaltungen zur  Information, Sensibilisierung oder  Ausbildung von Richterinnen und Richter , Schlichterinnen und Schlichter oder Friedensrichterinnen und Friedensrichter. Dabei geht es vor allem darum zu klären, welche Fälle sich für Mediation eignen könnten und wo die Chancen und Grenzen dieser Methode liegen. 

· Planung und Durchführung von allfälligen Pilotprojekten an Gerichten/Schlichtungsstellen

Wir werden in allen Kantonen Kontaktgruppen bilden, die Ihren Gerichten und Schlichtungsstellen als Anlaufstellen für Fragen im Zusammenhang mit Mediation dienen können. Die Kontaktadresse werden wir Ihnen im März mitteilen.

Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie uns darüber informieren würden, welche kantonalen Bestimmungen es  bei  Ihnen über Mediation bereits gibt, bzw. welche Sie im Rahmen der Einführung der ZPO/StPO zu erlassen vorhaben. 
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